Protokoll des Generalconvents
vom Samstag, 5. Juli 2025
[bookmark: a0]Ort:                      Bremeneck
Beginn:               14.23 Uhr
Ende:                  15.33 Uhr
Leitung:               Ralf Kathmann
Schriftführung:   Klaus F. Odenwälder 
Teilnehmer:         35 Bundesbrüder
AHAH: 
Ralf Kathmann, Klaus F. Odenwälder,  F.G. Müller, Sebastion Hahn, Manuel Volk, Marzell-L. Harnisch, Uli Buhrmann, Heinz Hennemann, Jörg Ahrens, Ralf Bachelier, Bernd Schäfer, Lars Rüsbüldt, Matthias Seufert, Tobias Hirsch, Manuel Volk, Alexander Born, Axel Sundermann, Can Kaplan, Christian Franz, Günter Pfaff, Andreas Kropf, Marc Sieper, Ulrich Höly, Robert Gebhard, Faouzi Al Kabbany, Günter Lorch, Johannes Krämer, Axel Steiger, 
Aktive und Inaktive:
aB Aaron Lehr x, Manuel Schaerer xx, aF Marvin Schreiner, iaB Adrian Vilsmaier Adrian,
iaB Justin Wolf, iaB Jahat Shafee, iaB Roman Heinrich, 

[bookmark: a1] TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der AHV-Vorsitzende Ralf Kathmann eröffnet den Generalconvent und begrüßt die anwesenden Bundesbrüder. Er stellt die Beschlussfähigkeit fest.

[bookmark: a2]TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 6. Dezember 2024
Das Protokoll des GC vom 6. Dezember 2024 wird ohne Gegenstimme bei 4 Enthaltungen angenommen.

[bookmark: a3]TOP 3: Änderungen zur Satzung der L! Teutonia 
Die drei Änderungsanträge (siehe Anhang – Änderungsanträge # 01, # 02, # 03) werden einstimmig angenommen.

TOP 4: Änderungsantrag zur Couleurordnung 
Der vorliegende Änderungsantrag (siehe Anhang – Änderungsantrag # 04) wird einstimmig in Ziffer 7 mit folgendem Satz ergänzt:
„Bei Beendigung der Mitgliedschaft durch Tod kann durch Beschluss des BCs davon abgesehen werden.“
Die ergänzte Couleurordnung wird nach §1.6 einstimmig bei einer Enthaltung angenommen. 

TOP 5: Bericht des Erstchargierten
Der Erstchargierte Aaron Lehr berichtet, dass auf dem Papier die Aktivitas insgesamt aus 19 Aktiven und Inaktiven besteht. Aufgrund von Arbeitsverhältnissen und Auslandaufenthalten sind viele davon entschuldigt, am Stiftungsfest teilzunehmen. 
aB Bastian Schulz ist suspendiert. Am Mo. den 7.7.25 entschiedet der BC über die Räumung seiner Bude. 
iaB Roman Heinrich fragt nach dem Verbleib von iaB Oleksandr Maykivets. Dieser reagiert nicht auf WhatsApp-Messages. Er ist Ukrainer und kann wahrscheinlich nicht ausreisen und deshalb nicht nach Heidelberg kommen. G. Pfaff regt an, den Status von iaB Maykivets zu klären. iaB Maykivets stand in Kontakt mit Marc Zwillich. Alexander Born hat (s)eine Adresse. 
Zu Beginn des Semesters hatte Teutonia drei Füxe, von denen jetzt nur noch aF Schreiner aktiv ist. 
Laut Erstchargierten vermitteln die vielen „Baustellen“ und der Zustand des Budenstocks keinen besonders guten Eindruck auf potentielle Mitglieder und Zimmersuchende, was die Keile erschwert. Die Anforderung an neue Mitglieder, sich zu engagieren und einzubringen sieht er weniger kritisch für neue Mitglieder, als der desolate Zustand der Buden und des Hauses. Er betont die dringende Notwendigkeit der Renovation des Budenstocks.
Weiterhin berichtet er über diverse Events des laufenden SS. Er ermuntert alle AHAH, zur gemeinsamen Abschlusskneipe mit den Cimbern adH zu kommen.

TOP 6: Vorstellung der beschlossenen Fechtordnung 
Dieser Punkt entfällt, weil bereits erledigt. 

TOP 7: Aufnahmeanträge in die AHV 
Der Antrag auf Wiederaufnahme von Andreas Kropf wird bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen angenommen. 
Der Antrag von Andrian Vilsmaier zur Aufnahme in die AHV wird per Akklamation angenommen. 
Robert Gebhart berichtet, dass Rüdiger Heinrich seinen Aufnahmeantrag und seine Aufnahme in AHV ignoriert. Da Rüdiger Heinrich formal Mitglied ist, sollen seine ausstehenden Beträge eingefordert werden. Dann wird man sehen, wie er sich erklärt.

 TOP 8 – Verschiedenes
F.G. Müller berichtet über seine Archiv-Arbeit. Er übertrug das Buch „Hundert Semester Teutonia Heidelberg“ aus dem Jahr 1933 in aktuelle Druckschrift und hat es neu verlegen lassen. Er signiert das erste Exemplar und überreicht es dem AHV Vorsitzenden.
Weitere Exemplare können bei F.G. Müller für € 25,- pro Stück bestellt werden. 

AH Kathmann schließt die Mitgliederversammlung um 15.33 Uhr.
 
gez. Ralf Kathmann                                                           gez. Klaus F. Odenwälder
1.AHV-Vorsitzender                                                           Protokollant
 
 



 Anhang:  Satzungsänderungen zu TOP 3 
	[image: ]

	[image: ]

	[image: ]

	[image: ]





 Anhang:  Änderungen Couleurordnung zu TOP 4 [image: ]
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Anderungsantrag 03

Anderung des Chargenwahltermins und Erstellung des Semesterprogramms

Formulierung bisher:
Bundessatzung:

8§18 Abs. 3

Die drei Chargierten werden auf dem
letzten BC eines jeden Semesters
vorlaufig (a.i.) gewahlt. Die endglltige
Wabhl findet auf dem zweiten BC nach
dem Beginn des neuen Semesters statt.

§19 Abs. 2
Der x hat die oberste Leitung in allen
Bundesangelegenheiten, soweit in dieser
Satzung nichts anderes bestimmt ist. Er
vertritt den Bund nach auBen und ist
einzeln zeichnungsberechtigt.
Insbesondere ist er befugt:

a) Aktive bis zu drei Tagen zu
beurlauben,
Aktive und Inaktive von einzelnen
Veranstaltungen zu befreien,
offizidse Veranstaltungen fur
einzelne offiziell zu erklaren,
sofern hierzu nach dieser Satzung
nicht der BC zustandig ist.

b

C

Begriindung:

Formulierung neu:
Bundessatzung:

§18 Abs. 3

Die drei Chargierten werden auf dem
vorletzten BC eines jeden Semesters
vorlaufig (a.i.) gewahlt. Die endgiltige
Wabhl findet auf dem zweiten BC nach
dem Beginn des neuen Semesters statt.

§19 Abs. 2
Der x hat die oberste Leitungin allen
Bundesangelegenheiten, soweit in dieser
Satzung nichts anderes bestimmt ist. Er
hat nach seiner vorlaufigen Wahl ein
Semesterprogramm fir das folgende
Semester zu planen und auf dem letzten
BC des Semesters vorzustellen.
Er vertritt den Bund nach auBen und ist
einzeln zeichnungsberechtigt.
Insbesondere ist er befugt:

a) Aktive bis zu drei Tagen zu
beurlauben,
Aktive und Inaktive von einzelnen
Veranstaltungen zu befreien,
offiziose Veranstaltungen fur
einzelne offiziell zu erklaren,
sofern hierzu nach dieser Satzung
nicht der BC zustandig ist.

b]

C,

e Die Verlegung des Chargenwahltermins erleichtert die Planung des
nachfolgenden Semesters. Dadurch kann die friihzeitige Erstellung und
Verbreitung des Semesters gewahrleistet werden.
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Anderungsantrag 04

Anderungen zur Couleurordnung

Formulierung bisher:

Couleurordnung:

§1

1.

Die Couleurordnung regelt in Vollzug
des § 2 Abs. 4 sowie § 26 der Satzung
der Landsmannschaft TEUTONIA das
Tragen der Farben und der &uBeren
Zeichen des Bundes und trifft
Bestimmungen tber die Verwendung
der Couleurgegensténde und das
Chargieren.

. AuBere Zeichen des Bundes sind:

Das Band, die Mitze, das Cerevis
und das Ténnchen.

. Couleurgegenstéande sind: Die

Couleurzipfel und Gegenstande,
welche die Farben oder den Zirkel
des Bundes aufweisen.

. Erkennungszeichen des Verbandes

ist die CC-Nadel.

Formulierung neu:

Couleurordnung:

§1

1.

Die Couleurordnung regelt in Vollzug
des § 2 Abs. 4 sowie § 26 der Satzung
der Landsmannschaft TEUTONIA das
Tragen der Farben und der &uBeren
Zeichen des Bundes und trifft
Bestimmungen tber die Verwendung
der Couleurgegensténde und das
Chargieren.

. Couleurwart ist der Zweitchargierte
. AuBere Zeichen des Bundes sind:

Das Band, die Mitze, das Cerevis
und das Ténnchen.

. Couleurgegensténde sind: Die

Couleurzipfel und Gegenstande,
welche die Farben oder den Zirkel
des Bundes aufweisen.

. Erkennungszeichen des Verbandes

ist die CC-Nadel.

. Das jeweils erste Fuxenband und

Burschenband sowie die erste Mitze
werden vom Bund zur Verfligung
gestellt, bleiben allerdings weiterhin
Eigentum des Bundes.

. Nach Beendigung der Mitgliedschaft

ist dieses Couleur dem Couleurwart
auszuhandigen.

. Fur Ersatzbander oder Ersatzmitzen

ist ein Betrag zur Kostendeckung an
die Bundeskasse zu entrichten. Uber
die Hohe des Betrages entscheidet
der Couleurwart in Abstimmung mit
dem Schatzmeister des AHV. Auch
dieses Couleur bleibt im Eigentum
des Bundes.




image6.jpeg
d) weiBen Stulp-Handschuhen e

weiBen Stulp-Handschuhen

e) weiBer Stiefelhose f) weiBer Stiefelhose
f) schwarzen Stulpengamaschen g) schwarzen Stulpengamaschen mit
g) Heidelberger Korbschlager mit schwarzen Lederschuhen
Scheide und Gehange. h) Heidelberger Korbschlager mit
2) Beim Chargieren im Trauerfall werden Scheide und Gehange.
die Scharpe, das Band, das Cerevis 2) Beim Chargieren im Trauerfall werden
und die mitzufiihrende Bundesfahne die Scharpe, das Band, das Cerevis
umflort. und die mitzufilhrende Bundesfahne
umflort.
Begriindung:
e Vereinfachung der Rickforderung von Couleur ehemaliger bzw. verstorbener
Bundesbriider

e Vereinfachungen bei Fragen zur trageweise des Kopfcouleurs

e Miitze in der Offentlichkeit zu tragen wird leider immer gefahrlicher. In den
letzten Jahren kam es mehrfach vor, dass Mitzen durch Corpsstudenten oder
Linksextreme vom Kopf gestohlen wurden.

e EinweiBer Kragen bei der Pekesche lasst sich weder auf alten Fotos noch in
alten Versionen der Couleurordnung finden. Vermutlich ist damit der weiBe
Hemdkragen gemeint, der stattdessen eingefligt wurde.
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Anderungsantrag 01

Anderung der Wahlperiode und Amtszeit des Kassenwarts der Aktivenkasse

Formulierung bisher:

Bundessatzung

§21Abs. 2

Der Kassenwart wird jeweils auf dem
letzten BC des vorhergehenden
Semesters gewéhlt. Die Sonderkassierer
werden auf Vorschlag des Kassenwarts
vom BC bestellt.

§22Abs. 2

Dem Ferienvertreter sind nach dem
letzten Tag alle fiir die Geschéftsfiihrung
bendotigten Unterlagen und die Schlissel
auszuhéandigen; auch istihm die Kasse
zu Ubergeben.

Kassenordnung

§2 Abs. 2

Der Kassenwart wird gem. § 21 Abs. 2 der
Bundessatzung jeweils fir die Dauer
eines Semesters vom BC gewahlt; fir den
Fall seiner Verhinderung bestellt der

BC einen Vertreter.

8§14 Abs.2a)
Kassenilbergabe:
a) Eine Kasseniibergabe findet statt:

1. nach dem letzten BC eines jeden
Semesters an den Ferienvertreter,

2. zuBeginn eines jeden Semesters
vom Ferienvertreter an den neuen
Kassenwart,

3. wenn ein Vertreter des
Kassenwarts bestellt wird, und
zwar bei Ubernahme und
Ubergabe.

Formulierung neu:

Bundessatzung

§21Abs. 2

Der Kassenwart wird jeweils auf dem
ersten BC des Wintersemesters gewéhlt.
Die Sonderkassierer werden auf
Vorschlag des Kassenwarts vom BC
bestellt.

§22Abs. 2

Dem Ferienvertreter sind nach dem
letzten Tag alle fiir die Geschéftsfiihrung
bendtigten Unterlagen und die Schlissel
auszuhandigen.

Kassenordnung

§2 Abs. 2

Der Kassenwart wird gem. § 21 Abs. 2 der
Bundessatzung jeweils fiir die Dauer
eines Jahres vom BC gewahlt; fur den Fall
seiner Verhinderung bestellt der

BC einen Vertreter.

§14Abs.2a)
Kassenulbergabe:
a) Eine Kasseniibergabe findet statt:
1. Am 1. Oktober jeden Jahres vom
alten zum neuen Kassenwart
2. wenn ein Vertreter des
Kassenwarts bestellt wird, und
zwar bei Ubernahme und
Ubergabe.
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§15Abs.5und 6

5.

Begr

Vor der Entlastung des
Ferienvertreters ist entsprechend zu
verfahren.

. Der Schatzmeister des AHV ist

jederzeit berechtigt, eine
unvermutete Uberpriifung der
Aktivenkasse vorzunehmen. Uber
das Ergebnis der Uberpriifung hat er
eine Niederschrift zu fertigen, die er
alsbald dem BC vorzulegen hat.

tindung:

§15Abs. 5
5. Der Schatzmeister des AHV ist

jederzeit berechtigt, eine
unvermutete Uberpriifung der
Aktivenkasse vorzunehmen. Uber das
Ergebnis der Uberpriifung hat er eine
Niederschrift zu fertigen, die er
alsbald dem BC vorzulegen hat.

Die Verlangerung der Amtszeit des Aktivenkassenwarts soll der Vereinfachung
der Kassenfiihrung dienen, da iberméBig haufige Wechsel und Einarbeitungen
auch aufgrund der Zugangsdaten zum online-Banking nicht erstrebenswert

sind.

Die Kasse wird trotzdem weiterhin jedes Semester gepruift.

Gleichzeitig wird dem Ferienvertreter die ibergangsweise Kassenfiihrung
entzogen, da dafiir auch jedes Mal eine Kassenpriifung stattfinden musste. In
den letzten Jahren wurde deshalb bereits genau so verfahren, da auch Fiixe

teilweise Ferienvertreter waren.
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Anderungsantrag 02

Anderung der Beschlussfahigkeit von Burschenconventen

Formulierung bisher: Formulierung neu:
Geschaftsordnung: Geschaftsordnung:
8§11 Abs. 2 8§11 Abs. 2
Der BC ist beschlussfahig, Der BC ist beschlussfahig,
a) wenn er form- und fristgerecht a) wenn er form- und fristgerecht
einberufen wurde und einberufen wurde und
b) wenn mindestens die einfache b) wenn mindestens zwei Drittel der
Mehrheit der ortsanwesenden ortsanwesenden stimmberechtigten
stimmberechtigten aBaB und aBaB und admittierten Fiixe
admittierten Flixe anwesend sind. anwesend sind.

3Begriindung:
e In 8§16 Abs. Il der Bundessatzung wird eine Mindestanwesenheit von 2/3
gefordert. Dementsprechend handelt es sich nur um eine Richtigstellung in der
Geschéftsordnung.




